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1 Environmental, Social and Governance. 
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2 Bitte beachten Sie, dass der folgende Ansatz grundsätzlich nicht bei individuell mit einzelnen Kunden vereinbarten 
Produktgestaltungen angewendet wird. Ausgenommen sind außerdem kurzfristige (Geldmarkt-)Anlagen. 
3 Ausgenommen sind Publikumsfonds externer Vermögensverwalter; solche Kapitalanlagen sind quantitativ von 
untergeordneter Bedeutung. 
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4 Waffen, die in den Anwendungsbereich der folgenden internationalen Übereinkommen fallen: die Ottawa-Konvention 
(Antipersonenminen), das Übereinkommen über Streumunition (Streumunition/Bomben), das Übereinkommen über 
biologische Waffen und Toxinwaffen (biologische Waffen) sowie die Chemiewaffenkonvention (chemische Waffen) und 
Atomwaffen. 
5 Unternehmen, die 25% oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Kraftwerkskohle generieren; Unternehmen, deren 
Strom zu 25% oder mehr aus Kraftwerkskohle erzeugt wird und/oder die planen, die Kraftwerkskohleleistung um mehr als 0,3 
Gigawatt (GW) zu erhöhen; um den Übergang zu diesen strengeren Wegen zu erleichtern, wurden Emittenten, die die neuen 
Schwellenwerte voraussichtlich ab 2023 überschreiten werden, im Jahr 2021 eingefroren, was bedeutet, dass neue 
Investitionen nicht mehr zulässig sind; unter Ausschluss verstehen wir, dass Eigenkapitalinstrumente in solche Unternehmen 
abgestoßen und abgewickelt werden und keine Wiederanlage von festverzinslichen Instrumenten erfolgt.  
6 Keine Finanzierung für Unternehmen mit mehr als 20 % der Einnahmen aus Ölsanden in allen Geschäftsbereichen (10 % ab 
31. Dezember 2024). 
 7 Keine Finanzierung von Projekten in den Bereichen i) Erforschung und Erschließung neuer Erdöl- und Erdgasfelder 
(Upstream), ii) Bau neuer Midstream-Infrastrukturen im Zusammenhang mit Erdöl, iii) Bau neuer Erdölkraftwerke, Verfahren 
im Zusammenhang mit der Arktis (gemäß AMAP-Definition, mit Ausnahme von Betriebsvorgängen in norwegischen 
Gebieten) und iv) Antarktis, Kohleflözmethan, Schwerstöl und Ölsand sowie Ultratiefsee. Dies gilt sowohl für neue als auch für 
bestehende Projekte/Betriebsvorgänge. Wir werden unsere Richtlinie im Jahr 2025 weiter verschärfen. 
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https://www.allianz.de/unternehmen/zahlen-daten-fakten/grundsaetze-der-anlagepolitik/

